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Definition Die Zusatz-Weiterbildung Psychoanalyse umfasst in Ergänzung zu einer 
Facharztkompetenz die Erkennung und psychoanalytische Behandlung von 
Erkrankungen und Störungen, denen unbewusste seelische Konflikte und/oder 
strukturelle Beeinträchtigungen zugrunde liegen einschließlich der Anwendung in der 
Prävention und Rehabilitation sowie zum Verständnis unbewusster Prozesse in der 
Arzt-Patienten-Beziehung. 

Mindestanforderungen 
gemäß § 11 WO 

 Facharztanerkennung für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie und -
psychotherapie oder Facharztanerkennung in einem Gebiet der unmittelbaren 
Patientenversorgung mit der Zusatz-Weiterbildung Psychotherapie 

und zusätzlich 

 Psychoanalyse gemäß Weiterbildungsinhalten unter Befugnis  

Weiterbildungsinhalte der Zusatz-Weiterbildung 

Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

Rich
tzahl 

1.  Gemeinsame Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Psychoanalyse 

2.  Übergreifende Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Psychoanalyse 

3.   Situationsangepasste Kommunikation; 
bei Kindern und Jugendlichen auch unter 
Nutzung nonverbaler Kommunikationsmittel, 
z. B. Spiel 

 

4.   Einbeziehung der relevanten Bezugspersonen 
und des sozialen Umfeldes in dem jeweils 
gewählten Psychotherapieverfahren 
einschließlich Akuttherapie, interdisziplinäre 
Kommunikation 

 

5.  Allgemeine Krankheitslehre und Diagnostik 

6.  Grundlagen der psychoanalytischen Theorie 
und Entwicklungspsychologie einschließlich 
psychoanalytischer 
Wahrnehmungseinstellung 

  

7.  Allgemeine und spezielle psychoanalytische 
Krankheitslehre psychischer Erkrankungen 
und Störungen aller Altersgruppen 
einschließlich psychiatrischer, 
psychosomatischer und somato-psychischer 
Erkrankungen und Störungen und deren 
Differentialdiagnostik einschließlich 
neurowissenschaftlicher Grundlagen 

  

8.  Methoden der psychoanalytischen 
Erstuntersuchung und der psychiatrischen 
oder kinder- und jugendpsychiatrischen 
Untersuchung einschließlich Psychologie der 
Beziehungen und Systeme 

  

9.   Indikationsstellung zu verschiedenen psycho-
analytisch-psychotherapeutischen und 
verhaltenstherapeutischen Therapiemethoden 
und Settings einschließlich präventiver und 
rehabilitativer Aspekte 

 

10.  Psychoanalytische Kulturtheorie und 
Sozialpsychologie 

  

11.  Allgemeine psychoanalytische Therapie 
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Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

Rich
tzahl 

12.   Allgemeine psychoanalytische Technik und 
Methodik der analytisch-psychotherapeutischen 
Therapie in verschiedenen Settings 
einschließlich der Gruppe unter 
Berücksichtigung der Altersgruppen und des 
psychosozialen Kontextes in Stunden 

70 

13.  Grundlagen der Psychopharmakotherapie   

14.  Selbsterfahrung 

15.  Personale Kompetenzen und 
Beziehungskompetenzen 

  

16.   Lehranalyse in Stunden  180 

17.   Analytische Gruppenselbsterfahrung in 
Doppelstunden  

60 

18.  Spezifische Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Psychoanalyse bei Erwachsenen 

19.  Krankheitslehre und Diagnostik 

20.   Theorieseminare in psychoanalytischer 
Krankheitslehre und Diagnostik in Stunden 

70 

21.   Psychoanalytische Erstuntersuchungen unter 
Supervision mit nachfolgenden Sitzungen zur 
Beratung oder zur Einleitung der Therapie  

20 

22.   Psychoanalytische Fallseminare in 
Doppelstunden 

35 

23.  Psychoanalytische Therapie 

24.  Psychoanalytische Einzelpsychotherapie unter 
Supervision von jeweils mindestens 250 
Stunden in Fällen 

2 

25.  Psychoanalytische Gruppenpsychotherapie mit 
3 bis 9 Teilnehmern mit Supervision 

 

26.  Spezifische Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Psychoanalyse bei Kindern und Jugendlichen 

27.  Krankheitslehre und Diagnostik 

28.   Theorieseminare in psychoanalytischer 
Krankheitslehre und Diagnostik in Stunden 

70 

29.   Psychoanalytische Erstuntersuchungen unter 
Supervision einschließlich Entwicklungs- und 
Intelligenzuntersuchungen 

20 

30.   Psychoanalytische Fallseminare in 
Doppelstunden 

35 

31.  Psychoanalytische Therapie 

32.  Psychoedukative, störungsorientierte, 
systemische Methoden 

  

33.   Psychoanalytische Einzelpsychotherapie unter 
Supervision in Fällen (150 Stunden bei Kindern 
bzw. 180 Stunden bei Jugendlichen) 

3 

34.   Psychoanalytische Gruppenpsychotherapie mit 
3 bis 9 Teilnehmern mit Supervision 
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Fachspezifisches Glossar 

Lehranalyse Die Lehranalyse wird von einem hierfür befugten Facharzt mit Zusatz-Weiterbildung 
Psychoanalyse durchgeführt. Es dürfen keine dienstlichen oder anderen Beziehungen 
mit Abhängigkeitscharakter zu dem Weiterbildungsteilnehmer bestehen. 
Die Lehranalyse findet durchschnittlich 3x/Woche statt. 

Analytische 
Gruppenselbsterfahrung 

Gruppenselbsterfahrung wird von einem hierfür befugten Facharzt mit Zusatz-
Weiterbildung Psychoanalyse durchgeführt, der mehrjährig nach Anerkennung der 
Zusatz-Weiterbildung in der Gruppenpsychotherapie tätig gewesen ist. 
Die Gruppenselbsterfahrung findet durchschnittlich 1x/Woche mit einer Doppelstunde 
mit bis zu 12 Teilnehmern statt. Blockveranstaltungen sind möglich, wenn sich die 
gesamte Gruppenselbsterfahrung über 12 Monate erstreckt und mindestens 2 Blöcke 
umfasst. 
Es dürfen keine dienstlichen oder anderen Beziehungen mit Abhängigkeitscharakter 
zu dem Weiterbildungsteilnehmer bestehen. 

Supervision für 
psychoanalytische 
Einzelpsychotherapie 
und 
Gruppenpsychotherapie 

Supervision ist die fachliche Beratung, Begleitung und Überprüfung eines 
diagnostischen oder therapeutischen Prozesses von einem hierfür befugten Facharzt 
mit Zusatz-Weiterbildung Psychoanalyse, der mehrjährig nach Anerkennung der 
Zusatz-Weiterbildung in der Psychoanalyse tätig gewesen ist. 
Die Häufigkeit der Supervision orientiert sich am Behandlungsprozess und umfasst 
mindestens eine Supervision pro 4 Behandlungseinheiten und dauert mindestens 
30 Minuten pro Fall. 

 

 

 



A N H A N G 
Auszug aus Abschnitt A – Paragraphenteil – der Weiterbildungsordnung 

§ 2 a Begriffsbestimmungen 

1Im Sinne dieser Weiterbildungsordnung werden folgende Begriffe definiert:  

(1) 
1Kompetenz umfasst die während einer Facharzt-, Schwerpunkt- oder Zusatz-Weiterbildung 
erworbenen und nachgewiesenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten auf der Grundlage der 
Weiterbildungsinhalte der Abschnitte B und C der Weiterbildungsordnung und stellt eine Teilmenge 
eines Gebietes dar. 2Die jeweiligen Kompetenzen werden insbesondere im Rahmen der beruflichen 
Tätigkeit während der Weiterbildung erworben und durch eine Prüfung vor der Ärztekammer 
nachgewiesen.  

(2) 
1Fallseminar ist eine Weiterbildungsmaßnahme mit konzeptionell vorgesehener Beteiligung jedes 
einzelnen Teilnehmers, wobei unter Anleitung eines Weiterbildungsbefugten anhand von vorgestellten 
Fallbeispielen und deren Erörterung Kenntnisse und Fähigkeiten sowie das dazugehörige 
Grundlagenwissen erweitert und gefestigt werden. 

(3) 
1Der stationäre Bereich umfasst Einrichtungen, in denen Patienten aufgenommen und/oder Tag und 
Nacht durchgängig ärztlich betreut werden; hierzu gehören insbesondere Krankenhausabteilungen, 
Rehabilitationskliniken und Belegabteilungen und Tageskliniken. 

(4) 
1Zum ambulanten Bereich gehören insbesondere ärztliche Praxen, Institutsambulanzen, poliklinische 
Ambulanzen und Medizinische Versorgungszentren.  

 (5) 
1Unter Notfallaufnahme wird die Funktionseinheit eines Akutkrankenhauses verstanden, in welcher 
Patienten zur Erkennung bedrohlicher Krankheitszustände einer Erstuntersuchung bzw. 
Erstbehandlung unterzogen werden, um Notwendigkeit und Art der weiteren medizinischen 
Versorgung festzustellen. 

(6) 
1Als Gebiete der unmittelbaren Patientenversorgung gelten: Allgemeinmedizin, Anästhesiologie, 
Arbeitsmedizin, Augenheilkunde, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Humangenetik, Innere Medizin, Kinder- und 
Jugendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, 
Neurochirurgie, Neurologie, Nuklearmedizin, Öffentliches Gesundheitswesen, Phoniatrie und 
Pädaudiologie, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Radiologie, Strahlentherapie, Transfusionsmedizin 
und Urologie. 

(7) 
1Das elektronische Logbuch für die Weiterbildung (Logbuch) dient der kontinuierlichen 
Dokumentation der absolvierten Weiterbildungsinhalte durch die Weiterzubildende/den 
Weiterzubildenden sowie der Bestätigung des erreichten Weiterbildungsstandes durch die zur 
Weiterbildung befugte Ärztin bzw. den zur Weiterbildung befugten Arzt. 2Das jeweilige Logbuch enthält 
die in den Abschnitten B bzw. C geregelten Weiterbildungsinhalte sowie Richtzahlen, soweit diese 
vom Kammervorstand beschlossen wurden. 3Die Darstellung erfolgt nach Maßgabe der Anlage I. 

(8) 
1In einem von der Ärztekammer fachlich empfohlenen Weiterbildungsplan können die in der 
Weiterbildungsordnung umschriebenen Kompetenzen näher erläutert werden; dieser kann einen 
Rahmen für die didaktisch-strukturierte Vermittlung der Weiterbildungsinhalte geben. 


